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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGlER ß~J~TES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

21, September 1982 Nr. 2580

BALSTHAL: Strassen— und Baulinienplan Ausbau Vorderer
Hofmattweg und Anwanderweg mit T.rottoir

Die ~ wohner emeindeBaisthal unterbreitet dem Re—
gierungsrat den ~~s~—undBaulinienlanAusbau

~zur
Genehmigung.

]~er vorliegende Plan umfasst den Vorderen Hofmattweg
b±s zur Einmündung in die St. Wolfgangstrasse, eifl-~
schliesslich der Einmündung Holzfluhweg und der ei‘—
weiterteri. Einmündung Anwanderweg.

Die öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom
26. März bis 26. April 1982. In dieser Zeit wurden
zwei Einsprachen eingereicht, die nach Verhandlungen
mit der Baukommission wieder zurückgezogen wurden,
D~r Gemeinderat genehniigte den Plan am 16. Juni 1982.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

Materiell ist folgendes~ü bemerken:

Im Bereich der Einmündung Hofmattweg in die St. Wolfgang—
stras~e (Kantonsstrasse) besteht ein Mangel. Es
existiert ein neuerer rechtsgultiger Plan (RBB Nr.

2310 vom 23,4,1976), der vom vorliegenden Plan bezüglich
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der Trottoir±‘Uhrung abweicht und für diesen Bereich
massgebend ist, Die Einmündung Hofmattweg in die
St. Wolfgangstrasse wird deshalb von der Genehmigung
ausgenommen. Die Gemeinde hat dieser geringfügigen
und eindeutig bestimmbaren Aenderung, die vom Re—
gierungsrat nach.- § 18 3auG selber beschlossen werden
kann, zugestimmt.

Es wird

beschlossen:

1. Der ~ti~assen— und Baul±nienplan ~üsbau Vbrd~i~er~
Hofmattweg und Anwanderweg der Einwohnergemeinde

Ealsthal wird mit Ausnahme des Bereiches der Ein—
.mündung-Hofmattweg in die St. Wolfgangstrasse ge—
.n.e1~migt.

2. Die Gemeinde wird verhalten, dem kant. Amt für
R~ump1anung bis zum 31, Oktober 1982 i~och vier

.~ereinigte und von der Gemeinde unterzeicht~ete
Pläne zuzustellen.

.3, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft, soweit
sie mit dem vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigungsgebühr: Fr., 200.,—— Kto., 2OOO—43l~ 00
Publikationskosten: Fr. l8~— Kto. 2020—435,00

Fr~2l80—- (Staatskanzlei Nr. 264 ) KK

- Der Staataschreiber:

- ~~
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Bau—Departement (2) 1-15
I-Iochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)
Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rechtsdienst Bau—Departement

Amt für Raumplanung (3),~

Kreisbauamt 11,4600 Olten, ~t1~en.P1~~fo1tsäter
Amtschreiberei Balsthal, Amthaus, 4710 Balsthal, ~t1en,

~~j~1tsäter

Finanzverwaltung/Debitorenbucbhaltung (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2)
Ammannamt der EG, 4710 Balsthal,~

EINSCHREIBEN

Baukommission der EG, 4710 Balsthal,~
~ter

Ingenieur— und Vermessungsbüro BSB, Lehnrüttiweg 849,
4702 Oensingen

Amtsblatt Publikation:
Es wird genehmigt: Der Strassen— und Baulinienplan Ausbau

Vorderer Hofmattweg und Anwanderweg der
Einwohnergemeinde Balsthal,




